
Förderprogramme wissenschaftlicher 
Nachwuchs

1. Sachmittelförderung für Doktoranden und 
Postdoktoranden

2. Promotionsförderpreis

3. Anschubfinanzierung für Nachwuchs-Arbeitsgruppen

4. Gezielte Verbesserung der Grundausstattung von 
Drittmittel-geförderten Arbeitsgruppen

5. Startfinanzierung für Etablierung neuer 
Arbeitsrichtungen

Landwirtschaftliche Fakultät



Sachmittelförderung für Doktoranden und 
Postdoktoranden

Förderberechtigte: Doktoranden und Postdoktoranden

Förderung von: Kongressteilnahmen, 
Forschungsaufenthalte, Sachmittel

Förderhöhe: max. 8.000 € (2x möglich)

Förderberechtigte: Doktoranden 

Förderung von: Beginn der Dissertation

Förderhöhe: max. 7.500 €

Förderdauer: 6 Monate

1.



Promotionsförderpreis

Förderberechtigte: Doktoranden

(bevorzugt aus Graduiertenschule)

Förderung von: Aufbau einer wissenschaftl. 
Karriere an der 
Landwirtschaftlichen Fakultät

Förderhöhe: max. 5.000 €

2.



Anschubfinanzierung für Nachwuchs-
Arbeitsgruppen

Förderberechtigte: Promovierte 

Förderung von: Anschub der Einwerbung extra 
muraler Drittmittel 
auch eigene Stelle

Förderhöhe: max. 55.000 €

Förderdauer: max. 1 Jahr

3.



Gezielte Verbesserung der Grundausstattung von 
Drittmittel-geförderten Arbeitsgruppen

Förderberechtigte: jüngere Wissenschaftler/innen

Förderung von: fehlende Grundausstattung in 
Drittmittel-geförderten Projekten

Förderhöhe: max. 30.000 €

4.



Startfinanzierung für die Etablierung neuer 
Arbeitsrichtungen

Förderberechtigte: ausgewiesene Wissenschaftler/innen 
(max. 45 Jahre)

Förderung von: Etablierung neuer Arbeitsrichtungen

Förderhöhe: max. 40.000 €

Förderdauer: max. 2 Jahre

5.



Fakultätspreis

Ziel: Ehrung eines oder mehrerer Promovenden, der/die 
während der Promotionsphase eine hervorragende 
Publikation erstellt hat/haben.

Kriterium: fächerspezifischer Impact-Factor

Höhe: bis zu 1.000 €

Verleihung: anlässlich der feierlichen Promotionsübergabe


